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Durch hohe Leistungen in der sozialistischen Intensivie
rung und Rationalisierung ist ein stabiles Wachstum 
der Warenproduktion und des verteilbaren volkswirt
schaftlichen Endproduktes für einen größeren Zuwachs 
an Nationaleinkommen in einter dem Bedarf der Bevöl
kerung, der Volkswirtschaft, des sozialistischen Staates 
und des Exports entsprechenden Menge und Qualität 
sowie die dazu erforderliche Steigerung der Arbeits
produktivität und Effektivität zu gewährleisten.

2. Zur Nomenklatur der staatlichen Plankennziffern
Zu Teil К Abschnitt 14 Ziff. 11. (S. 11) der Planungs
ordnung:

2.1. Zu Teil А der Nomenklatur:
Neu aufgenommen werden die Kennziffern: 
к 1.3. Nettoproduktion

Sie ist als staatliche Aufgabe uftd staatliche 
Planauflage in den Bereichen der Industrie und 
des Bauwesens anzuwenden.

к 1.12. Produktion neuer Konsumgüter in Menge und 
Wert zu IAP
Sie ist in den Bereichen der Industrie und des 
Bauwesens als staatliche Aufgabe und staat
liche Planauflage anzuwenden.

к 4.8. Zuwachs industrielle Warenproduktion (IAP) 
bzw. in der Bauindustrie Bauproduktion (IAP) 
sowie Export SW (M) und NSW (VM) aus über
geleiteten Forschungs- und Entwicklungsergeb
nissen und in Dauerbetrieb genommenen Inve
stitionsvorhaben.
Sie ist als staatliche Planauflage in den Berei
chen der Industrie, des Bauwesens, der Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft und des 
Verkehrswesens (einschließlich der in reduzier
tem Umfang planenden Betriebe) anzuwenden. 
Die Kennziffer enthält den Produktions- und 
Exportzuwachs aus den im Planjahr eingeführ
ten Forschungs- und Entwicklungsergebnissen 
und in Dauerbetrieb genommenen Investitions
vorhaben (zeitanteilig) sowie den Produktions
und Exportzuwachs aus den im Vorjahr einge
führten Forschungs- und Ehtwicklungsergeb- 
nissen und den in Dauerbetrieb genommenen 
Investitionsvorhaben, die im Vorjahr noch nicht 
bzw. nur zu einem Teil ihrer möglichen Kapazi
tät genutzt wurden, bis zür Erreichung der vol
len, auf 12 Monate berechneten Leistung (Über
hangnutzen).

к 7.l.a Freizusetzende Arbeitskräfte (Personen)
Sie ist als staatliche Aufgabe und staatliche 
Planauflage in den Bereichen der Industrie, des 
Bauwesens, des Verkehrswesens, der Nahrungs
güterwirtschaft, der Forstwirtschaft und der 
Wasserwirtschaft anzuwenden.

Die Kennziffer gemäß Ziff. 3.2. — 3. Anstrich — „Arbeits
produktivität der Arbeiter und Angestellten insgesamt 
(in VbE) auf Basis Eigenleistung“ ist in den Bereichen 
der Industrie und des Bauwesens (zentral- und örtlich
geleitet) nicht anzuwenden.
Die Ziff. 4 der Erläuterungen (S. 18) zur Kennziffer ge
mäß Ziff. 4.1. ist zu ergänzen um:
— Zuwachs industrielle Warenproduktion (IAP) bzw. in 

der Bauindustrie Bauproduktion (IAP) sowie Ex
port SW (M) und NSW (VM). •

In der Kennziffer gemäß Ziff. 5.2. ist die ökonomische 
Zielstellung zu ergänzen um:
— Zuwachs industrielle Warenproduktion (IAP) bzw. 

in der Bauindustrie Bauproduktion (IAP) sowie Ex
port SW (M) und NSW (VM).

Die Kennziffern gemäß den Ziffern 5.6., 6.1., 6.4. und
8.5. werden wie folgt geändert:
E 5.6. Projektierungsleistung in 1 ООО M

Wiederverwendungsprojekte in 1 000 M 
к 6.1. Bilanzanteile zum Bezug volkswirtschaftlich 

wichtiger Rohstoffe, Materialien und Erzeug
nisse (einschließlich Zuliefererzeugnisse) — für 
Positionen, die verbraucherseitig geplant wer
den und für Konsumgüter entsprechend der 
Nomenklatur des zentralen Versorgungspla
nes — in Menge und Wert, 

к 6.4. а) Verbrauch von festen und flüssigen Energie
trägern in Menge
Sie ist als staatliche Aufgabe herauszugeben.

b) Bilanzanteile zum Bezug von Energieträgern 
in Menge
Sie sind als staatliche Aufgaben für alle Be
reiche der Volkswirtschaft herauszugeben.

c) Kontingente für den Verbrauch und den Be
zug von Energieträgern in Menge
Sie sind als staatliche Planauflagen für alle 
Bereiche der Volkswirtschaft herauszugeben, 

к 8.5. Grundmaterialkosten je 100 Mark Warenpro
duktion bzw. Produktion des Bauwesens 
Sie ist als staatliche Aufgabe und staatliche 
Planauflage in den Bereichen der Industrie und 
des Bauwesens (zentral- und örtlichgeleitet) 
anzuwenden und von den Ministerien heraus
zugeben.

In der Erläuterung Ziff. 12 entfällt die Bezugnahme auf 
die Ziff. 8.5.
Die Kennziffern gemäß den Ziffern 1.1. Darunter-Posi- 
tionen, 3.4., 4.6. und 4.7. werden auch für die in redu
ziertem Umfang planenden Betriebe der Industrie und 
des Bauwesens angewandt.
Es entfallen die Kennziffern gemäß den Ziffern:
1.3. Endprodukt des Kombinates bzw. der WB 
6.8. Senkung der Roh- und Werkstoffintensität für 

ausgewählte Roh- und Werkstoffe in %.
2.2. Zu Teil В der Nomenklatur:

In Ziff. 11) für das Ministerium für Bauwesen werden 
die Kennziffern gemäß den Ziffern 21. bis 23. ergänzt 
um:
Darunter: Leistungen der Betriebe.
In Ziff. 12) für das Ministerium für Verkehrswesen 
wird die Kennziffer gemäß Ziff. 3. geändert in: 
Nettoproduktion des Verkehrswesens ohne KIB.
In Ziff. 29) für die Räte der Bezirke werden im Ab
schnitt Bauwesen und Wohnungsbau die Kennziffern 
gemäß den Ziffern 18. bis 20. ergänzt um:
Darunter: Leistungen der Betriebe.
In Ziff. 29) für die Räte der Bezirke wird im Abschnitt 
Verkehrswesen folgende Kennziffer neu aufgenommen: 
Nettoproduktion des Verkehrswesens ohne KIB.
In Ziff. 29) für die Räte der Bezirke ist neu aufzuneh
men:
Sekundärrohstoffe
93. Aufkommen wichtiger Sekundärrohstoffe aus Haus

halten der Bevölkerung in Menge.
Sie ist als staatliche Aufgabe und staatliche Plan
auflage für den Jahresplan anzuwenden.

3. Zur Erarbeitung der komplexen ökonomischen Plan
information
Zu Teil К Abschnitt 14 Ziff. 13 (S. 37) der Planungsord
nung:

3.1. Zur Berechnung der Kennziffern „Nettoproduktion“ 
und „Grundmaterialkosten je 100 Mark Warenproduk-


